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Verfahren der Registratur für das Wettbewerbsregister 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wie bereits im Rundbrief „Europa nach Tisch“ vom 22.12.2021 mitgeteilt, wurde das bremische 

Korruptionsregister mit Wirkung zum 23.04.2021 eingestellt und seit 01.12.2021 durch ein bun-

deseinheitliches Wettbewerbsregister ersetzt. Zur Abfrage dieses Registers sind öffentliche 

Auftraggeber im Sinne des § 99 GWB (bspw. wenn sie überwiegend öffentlich finanziert wer-

den) ab dem 01.06.2022 für Aufträge ab 30.000 € verpflichtet. 

Um das Register abfragen zu können, ist im Vorfeld eine Registrierung bei dem Bundeskar-

tellamt erforderlich. Hierbei ist unbedingt der Registrierungsleitfaden für das Wettbewerbsre-

gister (Anlage 1) zu beachten. Als ersten Schritt muss jeder Träger einen sogenannten „Iden-

titätsadministrator“ benennen, der sich dann auf einem Identitätsmanagementsystem des Bun-

des namens „SAFE“ registrieren muss. Wie dies funktioniert und was dies genau ist, finden 

Sie im benannten Leitfaden unter 2.1. 

Anschließend ist ein entsprechender Antrag mittels des „Formulars für Auftraggeber“ (Anlage 

2) auszufüllen, der den benannten Identitätsadministrator freischaltet. Unter Punkt 2.2 des Re-

gistrierungsleitfadens werden Hinweise zum Ausfüllen des Antragsformulars gegeben, welche 

zwingend zu beachten sind. 

Bitte senden Sie, den von Ihnen ausgefüllten Antrag jedoch nicht eigenständig an die Regist-

rierungsbehörde, da für diese Ihre Eigenschaft als öffentlicher Auftraggeber nicht unmittelbar 

ersichtlich sein wird und die Prüfung somit verzögert werden würde. Stattdessen senden Sie 

diesen ausgefüllten Antrag an uns (info@wae.bremen.de), sodass wir diesen über den siche-

ren Übermittlungsweg des elektronischen Behördenpostfaches an das Bundeskartellamt wei-

terleiten können.  

Das Bundeskartellamt schaltet nach abgeschlossener Prüfung Ihren benannten Identitätsad-

ministrator frei, der dann wiederum eigenständig sog. „Nutzer“ innerhalb Ihrer Organisation 

einrichten kann. Diese sind nach Schaffung der technischen Voraussetzungen anschließend 

in der Lage, das Wettbewerbsregister abzufragen. Auch dafür steht ein „Nutzerleitfaden für 

das Wettbewerbsregister“ (Anlage 3) zur Verfügung. 

Der ganze Prozess ist durch seinen mehrstufigen Aufbau, aber auch durch die Einrichtung von 

verschiedenen Rollen und Zertifikaten innerhalb Ihrer Organisation relativ komplex. Wir emp-

fehlen daher, frühzeitig vor einem angestrebten Vergabeverfahren oder noch besser präventiv 

die Registratur beim Bundeskartellamt zu starten. Auf den Seiten des Bundeskartellamtes fin-

den Sie alle relevanten Hintergrundinformationen zum Wettbewerbsregister, aber auch zum 

Registraturprozess und zu dessen chronologischen Ablauf. 

Bei Fragen können Sie sich gern an uns (fabian.schroeder@wae.bremen.de) oder die auf der 

Website benannten Stellen wenden. 

Mit besten Grüßen 

Fabian Schröder 
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https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Publikation/DE/WettbewReg/Leitfaden_Organisation.html?nn=13381512
https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Publikation/DE/WettbewReg/Leitfaden_Organisation.html?nn=13381512
https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Publikation/DE/WettbewReg/reg_ag.html?nn=13381498
https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Publikation/DE/WettbewReg/Leitfaden_Nutzer.html?nn=13381498
https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Publikation/DE/WettbewReg/Leitfaden_Nutzer.html?nn=13381498
https://www.bundeskartellamt.de/DE/Wettbewerbsregister/WettbewReg_node.html
https://www.bundeskartellamt.de/DE/Wettbewerbsregister/Registrierung/Registrierung_node.html

